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Vorwort Diese Konferenz hat eine lange Vorgeschichte. Fast auf den Tag genau vor fünf Jahren, auf der Rückreise von einer Veranstaltung der Bundesarbeitsgemeinschaft Städtebau und Wohnungspolitik der Partei DIE LINKE. im Ruhrgebiet, haben einige - gerade mal eine Handvoll - wohnungspolitischer Phantasten ein Tabu gebrochen. Es müssen wohl die Eindrücke aus den einstigen Wirtschafts- und Wohlstandsmetropolen und die Berichte der Aktivisten vom städtebaulichen und gesellschaftlichen Verfall vor Ort gewesen sein, die zu der Schlussfolgerung gedrängt haben: „So geht´s nicht weiter!“ Die wenigen Mittel die noch von der Bundesregierung – mehr als Alibi, denn als langfristige Finanzierung wohnungspolitischer Programmebereitgestellt werden, reichen bei weitem nicht aus. Sie müssen zudem auch noch den Umweg über den kapitalistischen Markt nehmen und entfalten erst Wirkung, wenn und solange mit ihnen Rendite erzielt werden kann. Die eigentliche Ziele sozialer Wohnraumförderung oder sozial – ökologischer Stadtentwicklung verkommen so zu Restposten eines renditegetriebenen, liberalen Wohnungsmarktes. Und plötzlich stand das Wort „Gemeinnützigkeit“ im Raum. Und sofort, beinahe reflexartig, standen auch die Unmöglichkeiten dagegen: „Alter Hut“, „verbranntes Terrain“, „europarechtliche Unverträglichkeit“ – eigentlich ko.-Kriterien, aber längst kein Grund aufzugeben. Da hatte sich die Idee schon festgesetzt. Mit ihr aber auch die Gewissheit, dass da dicke Bretter zu bohren sein würden, dass man Partner gewinnen und Zweifler zu Verbündeten machen müsste. Es hat gedauert, aber es hat sich gelohnt. Diese Konferenz wird eine lange Nachwirkung haben! Ihre Heidrun Bluhm
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Presseerklärung von Heidrun Bluhm, Mitglied des Deutschen Bundestages Gemeinnützigkeit versus Profitmaximierung – Für eine neue soziale Wohnungspolitik Berlin, 30.10.2015 – „Die Wohnungsfrage in Deutschland allein dem Markt zu überlassen, bedeutet sehenden Auges soziale Verwerfungen in Kauf zu nehmen. Wir wollen einen Paradigmenwechsel von privater Renditeerwirtschaftung zu öffentlicher Daseinsvorsorge einleiten. Die Wohnungspolitik muss Wohnungen wieder als Sozialgut begreifen und dafür Sorge tragen, dass Menschen mit geringem Einkommen nicht aus den Innenstädten verdrängt werden, die Wohnkosten im Verhältnis zum Einkommen nicht weiter steigen und das Problem steigender Zahlen von Wohnungs- und Obdachlosen effektiv bekämpft wird. Die Abschaffung der Wohnungsgemeinnützigkeit in Deutschland 1990 war ein großer Fehler, den die Bundespolitik angesichts einer sich zuspitzenden Lage am Wohnungsmarkt korrigieren muss“, kommentiert Heidrun Bluhm, bau- und wohnungspolitische Sprecherin der Fraktion DIE LINKE, die Forderung nach einem gemeinnützigen Wohnungssektor. Mitglieder der Fraktion DIE LINKE im Bundestag und der Rosa-Luxemburg-Stiftung diskutieren heute mit Experten aus der Wohnungswirtschaft und der Wissenschaft in der Landesvertretung Mecklenburg-Vorpommern die Einführung eines gemeinwohlorientierten Sektors in der Wohnungswirtschaft. Grundlage ist dabei die wissenschaftliche Studie „Neue Gemeinnützigkeit – Gemeinwohlorientierung in der Wohnraumversorgung“ des Sozialwissenschaftlers und Experten für Wohn- und Mietenpolitik Dr. Andrej Holm. Der Mangel an bezahlbarem Wohnraum bei gleichzeitig steigender Nachfrage und ein weiterer Rückgang an Sozialwohnungen erfordert eine neue soziale Wohnungspolitik, stellen die Akteure übereinstimmend fest. Als Ergänzung und Korrektiv zur vorherrschenden Renditeorientierung des Wohnungsmarktes will DIE LINKE nach dem Vorbild anderer EU-Staaten einen gemeinnützigen Wohnungsbestand in Deutschland nachhaltig aufbauen. Lukas Siebenkotten, Direktor des Deutschen Mieterbundes, sagt dazu: „Wir brauchen in Deutschland nicht nur mehr Wohnungen, wir brauchen vor allem mehr bezahlbare Wohnungen. Mit der klassischen sozialen Wohnraumförderung und zeitlich befristeten Bindungen allein ist dieses Ziel nur schwerlich zu erreichen. Wir brauchen deshalb zusätzlich einen Wohnungssektor, der sich dem Gemeinwohl verpflichtet fühlt und unbefristete Bindungen akzeptiert – Wohnungsanbieter also, die dauerhaft sicheres und bezahlbares Wohnen gewährleisten.“ Dr. Andrej Holm kommt in seiner Studie zu dem Ergebnis: „Die Neue Gemeinnützigkeit im Wohnungsbereich ist machbar, sinnvoll und notwendig.“ Weiter heißt es in der Studie: „Insbesondere angesichts einer erstarkenden Tendenz der Finanzialisierung der Wohnungswirtschaft werden Wohnungen mehr und mehr gebaut und erworben, um Geld profitabel anzulegen, und nicht, um menschliche und gesellschaftliche Grundbedürfnisse zu erfüllen. Diese radikalisierte Dominanz des Tauschwerts über den Gebrauchswert gilt es umzukehren.“
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Gemeinnützigkeit versus Profitmaximierung – für eine neue soziale Wohnungspolitik Heidrun Bluhm, MdB, Bau- und wohnungspolitische Sprecherin der Fra ktion DIE LINKE. im Deutschen Bundestag Es ist schön, diesen übervollen Raum zu sehen. Schön, dass Sie alle unserer Einladung zu unserer Konferenz gefolgt sind. Ich bin nicht so vermessen, zu glauben, dass das an uns, den EinladerInnen liegt, sondern so realistisch, um zu wissen: Es ist dieses Thema! Das Jahr 2015 ist ein Jahr der Jubiläen! Wir haben nicht nur den 25. Jahrestag der Wiedervereinigung erlebt (oder über uns ergehen lassen), sondern wir befinden uns auch im 25. Jahr nach Abschaffung der Wohnungsgemeinnützigkeit. Wahrlich kein Grund für eine Feierstunde, sondern eher für die Feststellung: Die Abschaffung der Gemeinnützigkeit war die größte wohnungspolitische Fehlleistung in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland! Der sind viele weitere gefolgt – keine Frage – aber mit diesem Einschnitt war die Grundlage geschaffen für alle weiteren Fehlleistungen und Jahrzehnte langes Nichthandeln des Staates. Denn: Die Bundespolitik hat sich einfach mit der Steuerreform 1990 für nicht mehr zuständig erklärt, sie hat die Mär heraufbeschworen, der Markt werde fortan alles besser lösen, und sie hat den Rest politischer Verantwortung mit den Föderalismusreformen an die Bundesländer abgeschoben. Der Zentralstaat hat damit ein wichtiges sozialpolitisches Gestaltungselement aus der Hand gegeben. Mehr noch: Er hat das Primat der Politik gegenüber der Ökonomie aufgegeben und Wohnungspolitik durch Wohnungsmarktpolitik ersetzt. Seither gibt es kein direktes politisches Gestalten mehr sondern nur noch Marktanreizprogramme. Was dem Markt nicht nützt, findet nicht statt. Es sei denn, der Markt selbst fordert das Eingreifen des Staates. Der Staat ist in die selbst gebaute Falle von den angeblichen Selbstheilungskräften des Marktes getappt. Den Markt kümmern aber keine sozialen oder ökologischen Belange. Den Markt kümmert nur zahlungsfähige Nachfrage. Und deswegen müssen zentrale gesellschaftliche Anliegen, wie   



die Versorgung der Bevölkerung mit bezahlbaren Wohnungen, die Bereitstellung von ausreichend barrierefreien, altersgerechten Wohnungen oder der Klimaschutz durch energetische Sanierung des Gebäudebestandes



immer den Umweg über den Markt nehmen. Der Markt konkret – das sind auf der einen Seite rund 40 Millionen Menschen, die als mehr oder weniger zahlungsfähige Nachfrager auf den Wohnungsmarkt treten. Auf der anderen Seite verschiedene Anbieter, die über rund 20 Millionen Mietwoh-
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nungen verfügen. Davon halten die kleinen privaten Wohnungsunternehmen etwa 66 Prozent des gesamten Mietwohnungsbestandes in ihrem Eigentum. Kommunale und genossenschaftliche Anbieter je etwa 9 Prozent. Einen zunehmenden Einfluss auf die Eigentumsstruktur auf dem deutschen Wohnungsmarkt gewinnen große, international agierende Finanzinvestoren, die ausschließlich die Verwertung von Wohnimmobilien im Renditeinteresse ihrer Aktionäre im Sinn haben. Und auch dafür trägt die Bundespolitik einen großen Teil Verantwortung, weil sie diese Entwicklung nicht nur nicht unterbindet, sondern sie mit ihrer Verkaufs- und Steuerpolitik aktiv befördert. Die einzigen verbliebenen Möglichkeiten des Staates, wenigstens partiell den Anschein aktiver Wohnungspolitik zu erwecken, sind:   



die soziale Wohnraumförderung, das Mietrecht und Transferleistungen.



Auf all diesen Gebieten agiert die Bundespolitik aber nicht freiwillig oder gar sozial vorsorgend sondern immer nur auf großen Druck und immer gerade so viel, dass sie selbst nicht politisch in existenzielle Gefahr gerät. Bei der sozialen Wohnraumförderung ist schon die Wortwahl verräterisch: Da ist entweder von Entflechtungsmitteln oder von Kompensationszahlungen wegen Beendigung der Finanzhilfen des Bundes zur sozialen Wohnraumförderung die Rede. Da soll also mit Geld - jetzt notgedrungen mit mehr Geld als vorgesehen - der weitere Rückzug des Bundes aus der Wohnungspolitik gedeckt werden. Nach einem Zukunftsprogramm klingt das jedenfalls nicht. Die letzte große Mietrechtsreform hat es 2013 in Deutschland gegeben und sie war so nötig, wie ein Kropf! Im Grunde waren sich seinerzeit fast alle relevanten politischen und gesellschaftlichen Kräfte einig, dass das bestehende Mietrecht sich in der Praxis bewährt habe, dass es eigentlich keinen gesellschaftlichen Bedarf für eine Mietrechtsreform gäbe. Fast alle - bis auf eine kleine zänkische Partei, die es damals im Bundestag noch gab: die F.D.P. Die hatte nämlich ihrer Wählerklientel versprochen, etwas gegen das sogenannte Mietnomadentum zu unternehmen. Ausgerechnet die energetische Gebäudesanierung musste dafür herhalten und so kam es zu einem völlig absurden Konstrukt: dem „Gesetz über die energetische Modernisierung von vermietetem Wohnraum und über die vereinfachte Durchsetzung von Räumungstiteln“ Wir haben gerade jetzt mit einer kleinen Anfrage die Bundesregierung nach den tatsächlichen Wirkungen dieses Mietrechtsänderungsgesetzes gefragt. Die Antworten waren nicht sonderlich originell und auch nicht überraschend: Die Bundesregierung weiß im Grunde nicht, wie diese Gesetzesnovelle sich in der Praxis auswirke, und sie müsse es auch nicht wissen, weil Wohnungspolitik ja schließlich Ländersache sei…
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So bequem kann Politik sein! Unsere Wahrnehmung ist, dass die energetische Gebäudesanierung durch diese Mietrechtsreform um keinen Deut schneller vorangekommen ist, dass aber viele Vermieterinnen und Vermieter in den Ballungszentren die notwendige energetische Sanierung mit Luxussanierungen vermischen. Sie so zur bewussten Entmietung missbrauchen, um den modernisierten Wohnraum danach umso teurer vermieten zu können. Das ist zwar eigentlich nicht legal, aber wo kein Kläger, da kein Richter. So kommt es, dass ein deutlich wahrnehmbarer Teil von Vermieterinnen und Vermietern die energetische Modernisierung missbrauchen, um sowohl einkommensschwache Mieter loswerden als auch das neue Mietrechtsinstrument, die sogenannte Mietpreisbremse umgehen können. Denn die gilt nicht bei umfassender Modernisierung. Sie gilt, dort, wo sie eingeführt wird, nur befristet und sie gilt nicht für Neubauten. Auf den ersten Blick sieht es so aus - und dazu trägt auch der Begriff „Bremse“ bei – als ob die Mieten wirklich gedeckelt werden sollen. Das suggeriert, diese Bundesregierung tue endlich etwas, gegen zum Teil explosionsartige Mietsteigerungen in den boomenden Regionen und den Hochschulstädten. In Wirklichkeit werden aber weder die Bestands- noch die Wiedervermietungsmieten gebremst. Es wird lediglich in den von den Bundesländern als „angespannt“ definierten Teilmärkten das Tempo der Mietsteigerungen zeitweilig etwas gedrosselt. Und da die Mietpreisbremse ohnehin erst in der Sphäre oberhalb des Mietspiegels greifen soll, nützt sie denen am wenigsten, die sie am dringendsten bräuchten. Die Mietpreisbremse (2015) genauer: das „Gesetz zur Dämpfung des Mietanstieges auf angespannten Wohnungsmärkten“ ist ein Bundesgesetz, das seit dem 01. Juni 2015 durch Länderverfügungen in ausgewählten Kommunen umgesetzt werden soll. Es soll bewirken, dass bei Abschluss eines neuen Mietvertrages eine Wohnung nicht teurer als 10 Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete vermietet werden darf. Ausnahmen sind Neubau, umfassende Modernisierung und bereits bestehende Miethöhen. Einige Bundesländer haben die Mietpreisbremse sehr schnell eingeführt. Sachsen Anhalt, das Saarland, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen nicht. Dort sind nach Einschätzung der Landesregierungen offenbar keine angespannten Wohnungsmärkte in Sicht. Weil in manchen deutschen Städten die Mietsteigerungen bei Wiedervermietung in den letzten Jahren zwischen 20 und 45 Prozent betrugen, war zunächst die Euphorie mancher Mietervereine groß. Schon jetzt, nach nicht einmal vier Monaten, macht sich aber vielerorts große Ernüchterung breit. Denn in der Praxis regiert nach wie vor der Markt und dort das Gesetz von Angebot und Nachfrage. Wer als dreißigster Interessent in der Besichtigungsschlange steht und eine Wohnung dringend braucht, der traut sich gar nicht nach der Vormiete zu fragen, oder ob er den Makler bezahlen muss oder nicht. Nach Mietvertragsabschluss zu klagen, kann lange dauern, teuer werden und es trägt ganz bestimmt nicht zu einem entspannten Mieter – Vermieter Verhältnis bei.
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Und so zeigt sich wieder: Es mangelt nicht an rechtlichen Regelungen sondern an bezahlbaren Wohnungen! Das kann man auch in Bezug auf das neue Wohngeldgesetz sagen. Nach jahrelanger Enthaltsamkeit soll es ab Januar 2016 nach Lesart der Bundesregierung erstmals wieder eine Wohngelderhöhung geben. Das ist immerhin besser als das Nichtstun der Vorgängerregierungen aber unter dem Strich dennoch eine Mogelpackung. Wenn die Wohngelderhöhung am 01. Januar 2016 in Kraft tritt, sind seit der letzten Wohngelderhöhung zum 01.01.2009 genau sieben Jahre vergangen. In diesen sieben Jahren mussten Mieterinnen und Mieter faktisch eine Kürzung des Wohngeldes hinnehmen, weil gleichzeitig die Realeinkommen sanken. Selbst nach Einschätzung der Gesetzesverfasser aus dem Bundesministerium gleicht die jetzige Wohngelderhöhung lediglich den vorangegangenen Kaufkraftverlust geradeso aus. Im Referentenentwurf stand das noch so drin – im Gesetz nicht mehr. Zur richtigen Einordnung muss man auch wissen: In den letzten Jahren sind mehrere hunderttausend Mieterhaushalte, das heißt etwa 40 Prozent, aus dem Kreis der Wohngeldberechtigten ausgeschieden, obwohl ihre Wohnkosten gestiegen sind. Die von der zuständigen Ministerin gern genannte Zahl von 866.000 Haushalten, die von der Reform profitieren und erstmals bzw. ein höheres Wohngeld erhalten sollen, relativiert sich schnell, wenn man dagegen hält, dass es 2009 noch über eine Million Haushalte waren, die Wohngeld erhielten. Die Wohngeldausgaben von Bund und Ländern werden 2016 insgesamt 1,43 Mrd. Euro betragen, 2009 waren es 1,55 und 2010 sogar 1,78 Mrd. Euro. Trotz einer nominellen Erhöhung des Wohngeldes beim Bund von 530 auf 730 Millionen Euro bleibt es noch hinter dem Leistungsniveau von 2009 zurück. Das Wohngeld kann seine Aufgabe, ein angemessenes und familiengerechtes Wohnen sicherzustellen, nur dann erfüllen, wenn die Rahmenbedingungen für die Berechnung des Wohngeldes regelmäßig den veränderten Verhältnissen angepasst werden. Das ist aber nicht vorgesehen. Die jetzt verabschiedete Wohngelderhöhung soll schon 2017 – so der jetzige Haushaltsentwurf – wieder abgesenkt werden und zwar auf 422 Mio. Euro. Das ist kein Zufall sondern Absicht. Die erwarteten nominellen Einkommensverbesserungen werden schon jetzt „eingepreist“, wodurch die Zahl der wohngeldberechtigten Haushalte deutlich absinkt. Und das trotz steigender Preise und höherer Mietbelastung. Die Folge ist, dass trotz gleich hoher oder sogar steigender Wohnkostenbelastung Mieter wegen einer Brutto Einkommenssteigerung weniger oder gar kein Wohngeld mehr erhalten. Mit dem neuen Wohngeldgesetz ist das auch gleich mindestens für die nächsten fünf Jahre so festgeschrieben. Denn das Gesetz sieht nicht etwa eine regelmäßige Anpassung an die tatsächlichen Lebenshaltungskosten vor, sondern lediglich eine Berichterstattung über die Durchführung des Wohngeldgesetzes und der Mietpreisentwicklung alle vier Jahre. Was bei dieser Berichterstattung herauskommen wird, kann schon heute vorhergesagt werden. Nämlich, dass die Preise, die Mieten und Wohnkosten der Einkommensentwicklung wieder davongelaufen sind. Warum ich das alles erwähne?
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Weil sich daran ablesen lässt, dass die Jahrzehnte lang praktizierte Politik des nachträglichen und nur notgedrungenen Reagierens auf wohnungspolitische und wohnungswirtschaftliche Erfordernisse ein hoffnungsloses der Realität Hinterherhecheln bedeutet. Selbst wenn die Politik wirkliche soziale oder ökologische Verbesserungen wollte, sie könnte das immer nur, indem sie öffentliches Geld in private Taschen lenkt und darauf hofft, dass die damit angestrebten Effekte sich über den Markt realisieren. Eine trügerische Hoffnung! Wenn wirklich dauerhaft echte Wohnungspolitik betrieben werden soll, wenn also die Herrschaft des Marktes über die Politik aufgebrochen werden soll, dann muss sich an den Rahmenbedingungen der Wohnungswirtschaft Grundlegendes ändern. Was wir brauchen, ist ein Gegengewicht, ein Korrektiv zum rein Rendite orientierten Wohnungsmarkt. Wir brauchen eine neue Gemeinnützigkeit in der Wohnungswirtschaft! An diesem Projekt arbeiten wir, d.h. eine kleine Gruppe Besessener rund um mein Berliner Büro und in Partnerschaft mit der Rosa-Luxemburg- Stiftung seit mehreren Jahren. Jetzt machen wir den Schritt, diesen kleinen Zirkel Gleichgesinnter zu öffnen und die Ergebnisse unserer bisherigen, überwiegend theoretischen Arbeit, in einer wissenschaftlichen Studie, von Dr. Andrej Holm mit seinem Team von der HumboldtUniversität erarbeitet und zusammengefasst, der Öffentlichkeit zu präsentieren. Was wir schließlich erreichen wollen, ist die Einrichtung eines Sektors in der Wohnungswirtschaft, der ausschließlich der sozialen Daseinsvorsorge verpflichtet ist und sich von der Profitorientierung des Wohnungsmarktes abgrenzt. Dabei gehen wir davon aus, dass dieser Sektor eine Größe erreichen sollte, der all jene Haushalte mit bedarfsgerechtem Wohnraum versorgt, die sich aus eigener wirtschaftlicher Kraft nicht am sogenannten freien Wohnungsmarkt versorgen können. Natürlich muss dieser Sektor wirtschaftlich und politisch privilegiert werden. In welchem Umfang das nötig ist, welche Vergünstigungen das im Einzelnen sein müssen, welche rechtlichen, auch europarechtlichen Voraussetzungen gegebenenfalls angepasst werden müssen, all das wollen wir, beginnend mit unserer heutigen Konferenz in einer breiten Öffentlichkeit weiter diskutieren. Das Feld dafür ist gepflügt aber es ist noch nicht bestellt. In vielen gesellschaftlichen Bereichen wird über eine neue Gemeinnützigkeit nachgedacht. Wir können dazu jetzt konkrete Vorschläge unterbreiten und parlamentarische Initiativen vorbereiten. In der breiten Öffentlichkeit in Mieterinitiativen und im Deutschen Mieterbund (DMB) haben wir große Unterstützung. Mit dem DMB eine partnerschaftliche Zusammenarbeit. Was wir als nächstes hinkriegen müssen, ist eine Partnerschaft mit den Akteuren in der Wohnungswirtschaft. Zuvorderst mit den kommunalen Wohnungsunternehmen und ihren Gesellschaftern, den Kommunen. Wir wollen aber die Gemeinnützigkeit nicht auf kommunale Wohnungsunternehmen beschränken sondern für alle Wohnungsanbieter öffnen. Wie das im Einzelnen umgesetzt werden kann, welche offenen Fragen geklärt, welche Probleme ausgeräumt, welche Skeptiker und Gegner wir als Partner gewinnen
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müssen, ist noch nicht bis ins letzte Detail entschieden und das wird auch ein fließender Prozess bleiben. Fest steht aber: Mit der Debatte um eine neue Gemeinnützigkeit können wir einen gesellschaftlichen Prozess anstoßen, der sich nicht mehr mit Reparaturmaßnahmen an einer maroden Marktökonomie zufrieden gibt, sondern der im Ergebnis tatsächlich auf einen konkreten Beitrag zum sozial ökologischen Umbau der Gesellschaft hinausläuft. Wenn die heutige Konferenz dazu einen nachhaltigen Beitrag leistet, also den Auftakt für einen ergebnisorientierten gesellschaftlichen Prozess liefert, dann hat sich unser Zusammentreffen schon gelohnt und wir können in den nächsten Monaten und Jahren gemeinsam mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung ein dem Gemeinwohl nützendes Projekt auf den Weg bringen. Dass dieser Auftakt heute gelingen möge, dass sich Ihr Kommen gelohnt haben möge, das wünsche ich uns allen gemeinsam und dieser Konferenz!
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Bundesweiten Aktionsplan für eine gemeinnützige Wohnungswirtschaft auflegen (Drucksache 18/7415) Antrag der Abgeordneten Heidrun Bluhm, Caren Lay, Herbert Behrens, Karin Binder, Eva Bulling-Schröter, Roland Claus, Kerstin Kassner, Sabine Leidig, Ralph Lenkert, Michael Leutert, Dr. Gesine Lötzsch, Thomas Lutze, Birgit Menz, Dr. Kirsten Tackmann, Hubertus Zdebel und der Fraktion DIE LINKE.



Der Bundestag wolle beschließen: I.



Der Deutsche Bundestag stellt fest:



Mit der Aufhebung des Wohnungsgemeinnützigkeitsrechts zum 1. Januar 1990 durch das Steuerreformgesetz vom 2. August 1988 hat die Bundesrepublik Deutschland ein wesentliches Element der Sozialstaatlichkeit aufgegeben. Zu dem vorgeblichen Ziel, mit dem Steuerreformgesetz Subventionen abzubauen und zugleich die Steuereinnahmen zu erhöhen, hat die faktische Abschaffung der Wohnungsgemeinnützigkeit nicht den vorab propagierten Einspareffekt von 100 Millionen DM jährlich beigetragen, sondern sie hat bis heute zu vielfachen Mehrausgaben bei Bund, Ländern und Kommunen geführt. Die in der Folge der Abschaffung der Wohnungsgemeinnützigkeit einsetzenden, teilweise sprunghaften Mieterhöhungen, verbunden mit dem fortgesetzten Wegfall von Sozialbindungen im Mietwohnungsbestand führten neben einer überproportional anwachsenden Wohnkostenbelastung bei den Mieterhaushalten zu deutlich wachsenden Ausgaben für Sozialleistungen auf allen staatlichen Ebenen. Der Soziale Wohnungsbau hingegen wurde drastisch zurückgefahren und konnte immer weniger den Verlust an sozial gebundenen Mietwohnungen ausgleichen. In den zurückliegenden Jahrzehnten hat sich dadurch ein Mangel an sozialem Mietwohnraum aufgebaut, der heute auf mindestens 4 Millionen Wohnungen beziffert werden muss. Die Anzahl der Haushalte mit Bedarf an sozialem Wohnraum dagegen ist beständig angewachsen. Sie liegt gegenwärtig bei etwa 7,15 Millionen. Dieses rein quantitative Missverhältnis wird seit Jahren durch eine Reihe veränderter Faktoren in der Wohnungsnachfrage weiter zugespitzt:   



Die demografische Entwicklung der Bevölkerung führt zu einem verstärkten Bedarf an kleineren, barrierearmen und altersgerechten Wohnungen. Die Erreichung der notwendigen Klimaschutzziele verlangt höchste energetische Standards beim Wohnungsneubau und im Wohnungsbestand. Die anhaltende Binnenwanderung führt einerseits zu einer explodierenden Wohnungsnachfrage in sogenannten Schwarmstädten und andererseits
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zu wachsendem Wohnungsleerstand in demographisch schrumpfenden Regionen. Die wachsende Zahl von Studierenden bringt einen zunehmenden, ungedeckten Wohnungs- und Wohnheimbedarf in Universitäts- und Hochschulstädten mit sich. Die anhaltend hohe Zahl von Flüchtlingen und Migranten verstärkt zusätzlich alle vorgenannten Bedarfsfaktoren.



Auf all diese Herausforderungen hat der deutsche Wohnungsmarkt keine adäquate Antwort. Seiner ökonomischen Natur entsprechend, verengt der Markt sein Angebot allein auf die Zahlungsfähigkeit der Nachfrage, stellt Wohnraum nur bei hohen Renditeaussichten bereit und grenzt so einen großen Teil der Bevölkerung als gleichberechtigte Marktteilnehmer aus. Soziale und ökologische Zielsetzungen sind dem Wohnungsmarkt an sich wesensfremd. Staatliche Marktanreizprogramme erreichen ihre Ziele nur in dem Maße, wie damit Renditeerwartungen der privaten Wohnungsanbieter bedient werden. Deshalb muss zum privatwirtschaftlichen Wohnungsmarkt eine öffentliche, soziale verpflichtete Alternative geschaffen und ausgebaut werden. II. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, 1. die politische Verantwortung für die Versorgung der Bevölkerung mit angemessenem, zeitgemäßem und bezahlbarem Wohnraum zu übernehmen; 2. anzuerkennen, dass die Wohnungsversorgung Teil der sozialen Infrastruktur der Bundesrepublik Deutschland und deshalb als Gemeinschaftsaufgabe von Bund, Ländern und Kommunen zu gestalten ist; 3. zu diesem Zweck einen nationalen Aktionsplan für die Schaffung eines gemeinwohlorientierten Wohnungswirtschaftssektors aufzulegen, der an folgende Grundsätze und Aufgabenstellungen gebunden ist: a. Dem Bundestag soll ein Gesetzentwurf vorgelegt werden, mit dem § 3 (2) des Gesetzes zur Entflechtung von Gemeinschaftsaufgaben und Finanzhilfen (Entflechtungsgesetz - EntflechtG) aufgehoben und durch ein Gesetz zur Schaffung eines gemeinnützigen Sektors in der Wohnungswirtschaft ersetzt wird. b. Die Beziehungen zwischen Bund, Ländern und Kommunen sind im Rahmen einer Föderalismusreform durch eine klare Aufgabenzuordnung neu zu regeln. Die übergeordnete politische und wirtschaftliche Verantwortung für als übergreifend zu definierende Staatsziele, wie die sozial gerechte Versorgung der Bevölkerung mit angemessenem, zeitgemäßem und bezahlbarem Wohnraum und den klimagerechten Bau und Umbau von Wohnungen und Wohnquartieren, sind beim Bund zusammenzuführen und durch die Übernahme einer bundespolitischen Finanzierungsverantwortung zu untersetzen.
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c. In verbindlichen Bund-Länder-Vereinbarungen soll die konkrete Aufgabenund Kostenverteilung geregelt werden. Dem Bund soll dabei die Aufgabe zukommen, aus internationalen Verpflichtungen, wie der UNMenschenrechtskonvention, der Europäischen Sozialcharta, aus weltweiten Klimaschutzzielen sowie aus seiner grundgesetzlichen Verantwortung, langfristige Investitions-, Förder- und Finanzierungsprogramme für den Wohnungsbau sowie die Stadt- und Regionalentwicklung aufzulegen. Mit den Bundesländern sollen – daraus abgeleitet – die regionale Schwerpunktsetzung, die Höhe der Finanzzuschüsse des Bundes, die finanzielle Landesbeteiligung sowie Zeitziele verbindlich erarbeitet und festgelegt werden. In allen Kommunen soll auf diese Weise schließlich ein ausreichend großer gemeinnütziger Wohnungswirtschaftssektor entstehen, der die Versorgung von Mieterhaushalten mit bedarfsgerechten, bezahlbaren und klimagerechten Wohnungen übernimmt. d. Die bisherigen Kompensationszahlungen an die Länder wegen Beendigung der Finanzhilfen des Bundes zur sozialen Wohnraumförderung sollen in einen dauerhaften Zuschuss des Bundes umgewidmet, zunächst für zehn Jahre auf 5 Milliarden Euro jährlich aufgestockt und zweckgebunden verwendet werden. Die bisherigen Städtebaufördermittel sollen zunächst für zehn Jahre auf 2 Milliarden Euro jährlich erhöht und den Ländern als Zuschuss und ohne starre Programmaufteilung für die sozial-ökologische Stadtund Stadt-Umland-Entwicklung zur Verfügung gestellt werden. Der Energieund Klimafonds soll einen dauerhaften nationalen Sanierungs- und Modernisierungsfonds für den Gebäude- und Wohninfrastrukturbereich in Höhe von 5 Milliarden Euro jährlich erhalten. Hieraus wird dem gemeinnützigen Wohnungssektor ein größen- und aufgabengerechter Anteil zur Verfügung gestellt. Die bestehenden Programme der Wohnraumförderung, Städtebauförderung und der Sanierungs- und Modernisierungsförderung werden in diese Förderbudgets integriert. e. Die Zweckbindung aller vorgenannten Bundesmittel ist zwischen Bund und Ländern verbindlich und unbefristet zu vereinbaren, wobei die Bundesmittel durch Landesmittel aufgabengerecht kofinanziert und vordringlich für den Aufbau gemeinnütziger Wohnungsunternehmen oder in getrennter Buchführung geführter gemeinnütziger Unternehmensteile eingesetzt werden sollen. f. In einem Bundesgesetz über die Einführung eines gemeinnützigen Sektors in der Wohnungswirtschaft sollen in Anlehnung an europäische Praxisbeispiele steuerliche (Subventionen) und haushälterische (Investitionsförderung) Regelungen getroffen werden, die gemeinwohlverpflichtete Wohnungsunternehmen für die Wahrnehmung ihrer Versorgungspflicht wirtschaftlich privilegieren. Unter Berücksichtigung der europarechtlichen Rahmensetzung soll durch die Einführung eines Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes eine Neue Wohnungsgemeinnützigkeit in Deutschland nach folgenden Maßgaben installiert werden.
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aa) Grundprinzip: Pflichten und Privilegien Die Wohnungsgemeinnützigkeit soll als Unternehmensmodell grundsätzlich jeder Unternehmensform und jedem Eigentümer offenstehen. Sie kann als Status zur privilegierten Förderung verstanden werden, der sich an besondere Verantwortung und die Erfüllung besonderer Pflichten knüpft. Öffentliches wie privates Kapital sollen im Wohnungssektor gleichermaßen auf einen dem Gemeinwohl dienenden Zweck (Mietpreisbindung, soziale Wohnraumversorgung, Bedarfsdeckungspflicht etc.) verpflichtet werden. Im Gegenzug sollen Investoren Steuervergünstigungen sowie einen privilegierten Zugang zu öffentlichen Förderungen und Grundstücken erhalten. Somit entsteht durch die Neue Wohnungsgemeinnützigkeit ein Hybride aus privatwirtschaftlichen und öffentlichen Interessen, der ohne Zwang auf freiwilliger Basis entsteht. Das Vermögen, das Bund, Länder und Kommunen und nicht zuletzt Private gemeinsam in die gemeinnützige Wohnungswirtschaft investieren, wird durch die Gewinnbeschränkung und die Bindung im Zweck der sozialen Wohnraumversorgung dauerhaft fixiert. Die Wohnungsgemeinnützigkeit gleicht damit dem Modell einer Stiftung. Sie hat das Potential, durch eine sukzessive Transformation der Eigentümerstrukturen und die schrittweise Integration gegenwärtiger Bestände, neu gegründeter Unternehmen sowie ausgelagerter Unternehmensteile bestehender Wohnungsunternehmen zu einem zentralen Baustein einer sozialen Wohnungs-, Stadtentwicklungs- und Gesellschaftspolitik zu werden und eine nachhaltig dämpfende Wirkung auf die lokalen Mietspiegel zu entfalten. Die Wohnungsgemeinnützigkeit soll einem einfachen Prinzip folgen: Öffentliches und privates Eigentum soll durch ein Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz an gemeinwohlorientierte Ziele und Pflichten gebunden werden, dem sie sich freiwillig, aber dauerhaft unterwerfen. Im Gegenzug sollen sie eine gesonderte Form der Förderung erhalten, die durch die Übernahme einer öffentlichen Leistung gerechtfertigt ist. Folgenden Pflichten sollen gemeinnützige Wohnungsunternehmen unterliegen:      



Mietpreisbindung auf der Basis des Kostendeckungsprinzips Beschränkung des Geschäftskreises auf die Zielgruppe mittlerer und niedriger Einkommen Bau- oder Modernisierungspflicht Bedarfsdeckungspflicht Vermögensbindung: Gewinn wird unter Abzug der begrenzten Eigenkapitalrendite vollkommen im gemeinnützigen Zweck reinvestiert Zweckbindung der öffentlichen Mittel im Bereich der Wohnungswirtschaft
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Diesen Pflichten soll eine Vielzahl von Privilegien gegenüberstehen, die gemeinnützige Wohnungsunternehmen in Anspruch nehmen können und die ihnen helfen, den ihnen übertragenen öffentlichen Auftrag zu erfüllen. Hierzu gehören Steuererleichterungen, die bei sogenannten Vermietungsgenossenschaften und auch in anderen Bereichen des Gemeinnützigkeitsrechts bereits heute üblich sind. Dazu zählen aber auch unterschiedlichste Formen der Förderung auf Landes- und Kommunalebene, die sich regional und lokal unterscheiden sollen. Folgende Förderungen sollen zu den Privilegien der gemeinnützig gebundenen Wohnungsunternehmen zählen:         



Körperschaftsteuerbefreiung Gewerbesteuerbefreiung Reduzierter Umsatzsteuersatz bei der Herstellung und Instandhaltung von Gebäuden Exklusiver Zugang zur Wohnraumförderung Privilegierter Zugang zur Städtebauförderung Privilegierter Zugang zu öffentlichen Liegenschaften und Beständen Zinsgünstige oder zinslose Kapitaldarlehen Öffentliche Garantien weitere individuelle Förderungen auf regionaler oder lokaler Ebene, bspw. Grunderwerbssteuerverzicht der Länder.



Die Bundesregierung soll auf diesem Weg durch die Einführung und Implementierung eines neuen Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes und die entsprechenden Änderungen des Körperschaftssteuer-, Umsatzsteuer- und Gewerbesteuergesetzes einen stiftungsähnlichen Unternehmensstatus schaffen, dem sich Wohnungsunternehmen unabhängig von ihrer Eigentümerstruktur und Rechtsform unterordnen können. Auf Ebene von Ländern und Kommunen sollen weitere individuelle Privilegien und Förderungen folgen, die den spezifischen lokalen Problemlagen Rechnung tragen. Öffentliche Mittel werden somit bis auf die vorgesehene, auf niedrigem Niveau wirtschaftlich angemessene Eigenkapitalverzinsung komplett und nachhaltig im sozialen Zweck der Wohnraumversorgung gebunden. Gewinne fließen somit mitteloder langfristig nicht in privates Vermögen und werden nicht zur Haushaltskonsolidierung auf kommunale Haushalte übertragen, sondern verbleiben geschützt im gemeinnützigen Zweck erhalten. Auch Kredite sollen von gemeinnützigen Wohnungsunternehmen nicht bei rein privaten Kreditinstituten bezogen werden, damit die investierten öffentlichen Mittel nicht über den Umweg der Zinskosten den gemeinnützigen Zweck verlassen und in private Renditen überführt werden. Auch genossenschaftliche Träger sollen, wenn sie sich der Wohnungsgemeinnützigkeit unterwerfen, verpflichtet werden, sich nicht auf die Verwaltung ihrer Bestandswohnungen und Versorgung ihrer Bestandsmieter zurückzuziehen, sondern zum Bau neuer Wohnungen im Rahmen des lokal identifizierten Bedarfs beizutragen.
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bb) Kostenmietprinzip Bei der sozialen Wohnraumversorgung darf maximale Gewinnerwirtschaftung zukünftig keine Rolle mehr spielen. Das Prinzip der Kostenmiete soll deshalb ein wesentlicher Grundsatz der Wohnungsgemeinnützigkeit sein. Diese soll sich jedoch nicht aus den Kosten für die Bereitstellung einzelner Gebäude oder Wohnungen ergeben, sondern den gesamten Bestand des gemeinnützigen Unternehmens bzw. Unternehmensteils einbeziehen. Die sogenannte „Unternehmenskostenmiete“ macht somit einen Ausgleich der Mieten zwischen teuren Neubauten und Bestandsgebäuden innerhalb des gemeinnützigen Wohnungsunternehmens bzw. Unternehmensteils möglich und wirkt damit Segregationstendenzen entgegen. Auf diesem Weg soll eine Durchschnittsmiete für das gesamte Unternehmen festgelegt werden, die in Anlehnung an bestehende Staffelungen der Mietspiegel zwischen verschiedenen Qualitäts- und Ausstattungsstandards der Immobilien differenziert wird. Jedes gemeinnützige Wohnungsunternehmen soll demnach einen eigenen Wohnwertkatalog ermitteln, in den einzelne Wohnungen nach dem Grad ihrer Ausstattung, Qualität, Lage, Lage im Objekt, Anbindung und weiteren Qualitätsmerkmalen eingeordnet wird. Die Mieten gemeinnütziger Wohnungsunternehmen sollen über diese Form der Mietpreisbindung sozial gerecht und der Wohnqualität entsprechend innerhalb des Unternehmens gestaffelt und auf niedrigem Niveau an die reinen Herstellungs- und Verwaltungskosten gebunden werden. Ausgenommen sind die auf niedrigem Niveau begrenzte Rendite, die sich ebenso auf kommunale Unternehmen bezieht, und eine Investitionsrücklage, um Investitionen im Sinne der Bedarfsdeckungsbzw. Baupflicht finanzieren zu können. cc) Zielgruppe Als Zielgruppe der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft soll ein weit gefasster Personenkreis definiert werden, der mittlere und niedrige Einkommen erfasst, um der sozialen Segregation in den Städten entgegenzuwirken Die bestehenden Regelungen des sozialen Wohnungsbaus und die landespezifischen Bedingungen zum Erhalt eines Wohnungsberechtigungsscheines sollen als Grundlage zur Abgrenzung der Zielgruppe gemeinnütziger Wohnungsunternehmen dienen. Die Länder sollen auf diesem Weg und abhängig von der Konstitution ihres regionalen Wohnungsmarktes individuelle Einkommensgrenzen bestimmen, die über die Berechtigung bzw. den Anspruch auf eine Wohnung im gemeinnützigen Wohnungsbau entscheiden. In Anlehnung an die Ausnahmeregelung im Fall bereits heute subventionierter Vermietungsgenossenschaften und den Beschluss der EU-Kommission im Fall der
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niederländischen Wohnungsgemeinnützigkeit soll eine zehnprozentige Ausnahmeregelung für diesen Berechtigtenkreis gelten. Jede zehnte Bewohnerin und jeder zehnte Bewohner der gemeinnützigen Wohnungsunternehmen soll demnach, auch im Sinne einer sozialen Durchmischung, oberhalb der definierten Einkommensgrenzen liegen dürfen. Von diesen Mieterinnen und Mietern ohne Berechtigtenstatus soll das gemeinnützige Wohnungsunternehmen eine am Mietspiegel orientierte Miete oberhalb der reinen Kostenmiete verlangen können, um die daraus resultierenden Erträge im sozialen Zweck des gemeinnützigen Geschäftsbetriebes zu reinvestieren. Grundlegendes Ziel soll es sein, dass kein Haushalt mehr als 30 Prozent seines Einkommens für das Wohnen insgesamt aufbringen muss. Abhängig von der spezifischen Sozialstruktur sollen die Länder dieses Ziel in den von ihnen festgesetzten Einkommensgrenzen abbilden und entsprechende Regelungen zur Definition eines Berechtigtenkreises der Wohnungsgemeinnützigkeit finden. Anlehnen sollen sich die Länder dabei an den Beschluss der EUKommission im Fall der niederländischen Wohnungsgemeinnützigkeit, der die zulässige Einkommensgrenze zur Abgrenzung eines Berechtigtenkreises beispielgebend auf die unteren 43 Prozent (plus zehnprozentige Ausnahmeregelung) der Haushaltseinkommen der Niederlande festgesetzt hat. Die Festlegung der Einkommensgrenzen für die Zielgruppe der Wohnungsgemeinnützigkeit soll sich perspektivisch an dieser 43-Prozent-Regelung orientieren. dd) Bedarfsdeckungspflicht Gemeinnützige Wohnungsunternehmen sollen einer grundsätzlichen Bedarfsdeckungspflicht unterliegen. Diese kann in zwei Aspekte unterteilt werden: 1. Die grundsätzliche Bedarfsdeckungspflicht, die sich auf die absolute Nachfrage und deren Deckung bezieht und in der Regel mit einer Baupflicht einhergeht; 2. Die spezifische Bedarfsdeckungspflicht, also die Pflicht, Wohnraum für jene Bevölkerungsgruppen bereitzustellen, die einen besonders erschwerten Zugang zu bezahlbaren und bedarfsgerechten Wohnungen aufzeigen. Dazu zählen unter anderem ältere Menschen, Menschen mit Behinderung, Großfamilien, Menschen mit Migrationshintergrund, Flüchtlinge, Obdachlose und weitere Personengruppen, denen aus sozialen, wirtschaftlichen oder kulturellen Gründen der Zugang zu bedarfsgerechtem Wohnraum verwehrt ist. Diese Bedarfsdeckungspflicht soll durch Länder und Kommunen mit einer entsprechenden Förderung durch Darlehen, Zuschüsse, Steuererleichterungen usw. unterlegt sein, um gemeinnützige Wohnungsunternehmen nicht zu überfordern oder im Verhältnis zu anderen Marktakteuren zu benachteiligen. Die Privilegien des gemeinnützigen Wohnungssektors müssen die Nachteile durch die Erfüllung eines gemeinnützigen sozialen Zweckes immer mindestens ausgleichen. Diese Vor-
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teile müssen jedoch allen gemeinnützigen Wohnungsunternehmen gleichermaßen zur Verfügung stehen, egal ob öffentlich, privat oder genossenschaftlich aufgestellt, und dürfen nicht zu einer Bevorteilung kommunaler Unternehmen führen. Durch die reformierte Wohnraumförderung und kommunale Grundstücke stehen Ländern und Kommunen starke Instrumente zur Förderung des Gemeinnützigkeitszwecks zur Verfügung. Durch die Vermögensbindung wird dieses öffentliche Kapital auf diesem Weg dauerhaft im öffentlichen Zweck der sozialen Wohnraumversorgung gebunden. Kommunen sollen zur Umsetzung der Bedarfsdeckungs- und Baupflicht in Kooperation mit den ortsansässigen gemeinnützigen Wohnungsunternehmen Wohnraumbedarfskonzepte erarbeiten, die Bedarfe feststellen und individuelle Baupflichten bzw. Belegungsrechte der Kommunen festsetzen. Dazu sollen Kommunen von Bund und Ländern finanziell so ausgestattet werden, dass sie in die Lage versetzt werden, entsprechende Verwaltungsstrukturen in Form von Wohnungsämtern vorzuhalten bzw. aufzubauen, die das Management der kommunalen Wohnraumversorgung sicherstellen. Im Gegenzug zu den auf diesem Wege auferlegten Bedarfsdeckungspflichten sollen gemeinnützigen Wohnungsunternehmen Förderungen durch Zuschüsse, öffentliche Grundstücke, Steuer- oder Abgabenbefreiung vertraglich zugesichert werden, die der Last durch die Erfüllung des öffentlichen Auftrages gerecht werden. Im Ergebnis führt dieses Verfahren im Falle der spezifischen Bedarfe besonderer Nutzergruppen immer zu konkreten und dauerhaften Belegungsbindungen der Kommunen, die durch gemeinnützige Wohnungsunternehmen im Bestand, durch Neubau, Ankauf oder Sanierung abgedeckt werden können. Im Fall des grundsätzlichen Bedarfs muss mit der Bedarfsdeckungspflicht hingegen automatisch eine Baupflicht einhergehen, um das Angebot insgesamt zu vergrößern und der Nachfrage zu entsprechen. Ein Ankauf von Beständen allein würde die Funktion der Bedarfsdeckung nicht erfüllen. In diesem Fall sollen mit den gemeinnützigen Wohnungsunternehmen am Bedarf orientierte Neubauraten vereinbart werden, um die Verknappung des Wohnraums aufzulösen und die Deckungsdefizite sukzessive zu minimieren. Durch Kompensationszahlungen in einen Neubaufonds sollen gemeinnützige Wohnungsunternehmen ausnahmsweise von dieser Pflicht befreit werden, wenn bspw. eine zu geringe wirtschaftliche Leistungsfähigkeit eines kleinen Unternehmens die Investition in einen Neubau nicht zulässt. Aus diesem Neubaufonds sollen Projekte bauwilliger gemeinnütziger Wohnungsunternehmen oder der Bau in kommunaler Eigenregie finanziert werden. Diese Ausgleichregelung soll ihre Wirkung jedoch ausschließlich innerhalb der Grenzen einer Kommune entfalten und die darin bestehenden gemeinnützigen Wohnungsunternehmen einbeziehen, da eine Fondskonstruktion über Gemeindegrenzen hinweg (Solifonds, Baufonds, revolvierende Gemeinnützigkeits-
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fonds) die Bereitschaft der Kommunen senken würde, öffentliches Kapital in die ortsansässigen Unternehmen zu investieren. Eine lokale und regionale Differenzierung der Bedarfsdeckungs- und Baupflicht ist angesichts des Nebeneinanders von Schrumpfung und Wachstum und der damit einhergehenden individuellen Herausforderungen auf den lokalen Wohnungsmärkten unerlässlich. Gemeinnützige Wohnungsunternehmen sollen in jenen Kommunen von der Baupflicht befreit sein, in denen die Wohnraumnachfrage stabil ist oder sinkt, wie in weiten Teilen Ostdeutschlands und einigen westdeutschen Regionen zu konstatieren. Die Anpassung des Bedarfs in Form des Rückbaus, wie im Rahmen des Stadtumbaus verwirklicht, also eine Rückbaupflicht, soll hingegen kein Inhalt der Wohnungsgemeinnützigkeit sein. Hier sollen die gegenwärtigen Instrumente der Städtebauförderung und speziell des Stadtumbaus beibehalten werden und auf alle Wohnungsmarktakteure gleichermaßen zielen. Gemeinnützige Wohnungsunternehmen sind deshalb von dieser Förderung nicht ausgeschlossen. Erwirtschaftete Gewinne, die wegen einer ausgesetzten Baupflicht nicht in den Neubau investiert werden, sollen in Sanierung, Modernisierung, wohnortnahe Infrastruktur, den Stadtumbau oder die Senkung der Miete fließen. Schließlich ist der Gewinn der gemeinnützigen Wohnungsunternehmen dauerhaft im sozialen Wohnraumversorgungszweck gebunden und kann nur sehr begrenzt als Rendite abgeführt werden. Und auch in Kommunen ohne wachsende Wohnraumnachfrage kann die Deckung der spezifischen Bedarfe besonderer Nutzergruppen besondere finanzielle Lasten für die gemeinnützigen Wohnungsunternehmen bedeuten, etwa im Falle eines erhöhten Bedarfs an barrierefreien und seniorengerechten Wohnungen einer alternden Gesellschaft in strukturschwachen Regionen bei gleichzeitigem Rückbaubedarf. ee) Tätigkeitsbereich und Geschäftsfeld Der Tätigkeitsbereich der gemeinnützigen Wohnungsunternehmen soll auf den Bau, die Beschaffung und Bewirtschaftung von Miet- und Genossenschaftswohnraum innerhalb einer Kommune oder - bei interkommunaler Verflechtung - eines Landkreises beschränkt werden, wobei die Bewirtschaftung das Wohnumfeld einbezieht. Der Handel mit Wohnungen, der Bau und Vertrieb von Eigentumswohnungen, die Umwandlung von Mietwohnungen in Eigentumswohnungen, andere Bauträgergeschäfte sowie städtebauliche Maßnahmen ohne direkten Zusammenhang zur Errichtung und Bewirtschaftung des unternehmenseigenen Bestandes sollen ebenso ausgeschlossen werden wie der Erwerb von Beteiligungen an Unternehmungen, die nicht der Wohnungsgemeinnützigkeit unterliegen. Eine Ausnahme davon bildet der Verkauf, die Verwaltung oder der Bau für bzw. an andere gemeinnützige Wohnungsunternehmen.
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Diese sowohl lokale als auch geschäftlich-funktionale Begrenzung soll die Bildung undurchsichtiger Unternehmens- oder Konzernstrukturen, die zu den Defiziten der alten Wohnungsgemeinnützigkeit zählte, nachhaltig verhindern. Die Größe der Wohnungen soll sich, den Regelungen der Einkommensgrenzen gleich, aus den landesspezifischen Angemessenheitsregeln der Bestimmungen des sozialen Wohnungsbaus ergeben. Der Bau luxuriöser Wohnungen oder von Wohnungen einer überdurchschnittlichen Größe, die bei der alten Wohnungsgemeinnützigkeit faktisch kaum einer Beschränkung unterlag, soll auf diesem Weg ausgeschlossen werden. Neben der reinen Wohnimmobilie sollen auch Nachbarschaftszentren, Gemeindezentren, lokale Sportanlagen, Räumlichkeiten für die Sozialarbeit, Tages- und Nachtunterkünfte für Obdachlose, Pflegeeinrichtungen, Jugend- und Familienzentren, Unterkünfte für Behinderten- und Seniorentagesstätten einschließlich medizinischer Infrastruktur, Hospize, Mehrzweckeinrichtungen für soziale Dienstleistungen, Dorf- oder Stadtteilbüchereien, kleine Kultureinrichtungen und Ähnliches zu den Tätigkeitsfeldern der gemeinnützigen Wohnungsunternehmen gehören, sofern sich diese hauptsächlich auf die Versorgung der eigenen Mieterschaft beziehen. Auch die Bereitstellung von Räumen zur Nahversorgung im Quartier soll zum Leistungskatalog der gemeinnützigen Wohnungsunternehmen zählen. In Abgrenzung zu Sanierungs-, Bau- und Planungsleistungen, die ab einem zu definierenden Schwellenwert an externe Dienstleister vergeben bzw. ausgeschrieben werden müssen, sollen Instandsetzungswerkstätten zur Instandhaltung der eigenen Bestände ebenso zu dem Tätigkeitsbereich der gemeinnützigen Wohnungsunternehmen zählen. ff) Kontrolle Gemeinnützige Wohnungsunternehmen sollen einer Vier-EbenenKontrolle unterliegen: Mietermitbestimmung, kommunale Rechenschaftspflicht, Verbandskontrolle und landesbehördliche Prüfung. Diese mehrfache Kontrolle der gemeinnützigen Wohnungsunternehmen soll einen hohen Grad der Transparenz und die hundertprozentige Verwendung der Mittel im gemeinnützigen Zweck garantieren. Unterschiedliche Prüfstellen- und Verfahren heutiger Fördersysteme sollen als Beispiele und Anknüpfungspunkte für die staatlich organisierte Kontrolle der Neuen Wohnungsgemeinnützigkeit dienen. Zu nennen sind hier bspw. die Steuerprüfung im Fall gemeinnütziger Vereine und von Vermietungsgenossenschaften, die Prüfung der Verwendung von Geldern der Wohnraum- und Städtebauförderung, die staatliche Prüfung bei der Inanspruchnahme wohnungspolitisch relevanter Abschreibungsmöglichkeiten, insbesondere die Prüfung privatrechtlicher Unternehmen nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HgrG) usw.
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Gemeinnützige Wohnungsunternehmen sollen zu einer demokratischen Satzung und transparenten Unternehmensführung verpflichtet werden. Sie sollen ihre Geschäftsberichte offenlegen und jährlich den unternehmenseigenen Mieterbeiräten Rechenschaft ablegen. Auch kommunale Parlamente sollen das Recht haben, die Geschäftsführung gemeinnütziger Wohnungsunternehmen zur Rechenschaft in die Gemeindevertretung oder deren Gremien einzuladen. Schließlich soll kommunales Kapital dauerhaft in den gemeinnützigen Wohnungsunternehmen gebunden werden und eine verlässliche Partnerschaft zwischen beiden Akteuren zur Bewältigung wohnungs- und stadtpolitischer Herausforderungen entstehen. In jedem gemeinnützigen Wohnungsunternehmen soll ein Organ der Mietermitbestimmung installiert werden, das über die Investitions-, Wirtschafts- und Sozialpläne des Unternehmens informiert und dem bei wichtigen Entscheidungen eine Mitbestimmungsmöglichkeit und ein Initiativerecht eingeräumt wird. Der Mieterbeirat soll durch alle Mieterinnen und Mieter des Unternehmens für eine Dauer von zwei Jahren gewählt werden und ein Vetorecht bei der Veräußerung von Wohnungsbeständen besitzen. Insbesondere die Sozialbilanz soll zur Erfüllung des Gemeinnützigkeitszwecks unternehmensintern durch Mieterbeiräte, verbandsintern durch die Verbandskontrolle, aber auch durch Kommunen und deren Gremien kontrolliert werden. Die gesamte Geschäftsführung der gemeinnützigen Wohnungsunternehmen soll außerdem einer laufenden behördlichen Überwachung unterliegen. Landesaufsichtsbehörden und Landesrechnungshöfe sollen im Rahmen der Jahressteuerprüfung die Einhaltung der per Wohnungsgemeinnützigkeitsrecht definierten Gemeinnützigkeitspflichten prüfen und das Recht besitzen, jegliche Geschäftsunterlagen und Rechnungsabschlüsse einzusehen. Dazu zählt insbesondere die Prüfung der wirtschaftlichen Verwendung der Mittel, um Veruntreuung und Filz zu unterbinden und den effizienten Umgang mit den in den Gemeinnützigkeitszweck übertragenen Steuergeldern zu kontrollieren. Vor allem bei der Inanspruchnahme von Krediten, der Vorhaltung angemessener unternehmenseigener Verwaltungskapazitäten, der Vergabe von Leistungen und dem Verkauf oder Kauf von Wohnungsbeständen oder Liegenschaften zu angemessenen Preisen soll diese Prüfung der wirtschaftlichen Unternehmensführung sichergestellt werden. Die Erteilung von Auflagen bis hin zur Aberkennung des Gemeinnützigkeitsstatus sollen die Konsequenzen einer fehlenden Mängelbeseitigung sein. Im Fall des Verlustes des Gemeinnützigkeitstitels soll eine Strafzahlung in Höhe der steuerlichen, finanziellen und vermögenswerten Vorteile, die das Unternehmen insgesamt erhalten hat, fällig werden. Zur Prüfung der wirtschaftlichen Effizienz und sachgerechten Verwendung der Mittel soll außerdem eine Verbandskontrolle installiert werden, die in Anlehnung an bestehende Praxisbeispiele (Österreich, Wohnungsgemeinnützigkeit vor 1990 in Deutschland etc.) für die ver-
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bandsinterne Wirtschaftlichkeitsprüfung der gemeinnützigen Wohnungsunternehmen zuständig ist. Die Kontrolle soll sich hierbei auch auf die Einhaltung der Gemeinnützigkeitspflichten und die Transparenz der Geschäftsführung beziehen. Neben einer regelmäßigen Prüfung sollen auf Verlangen des gemeinnützigen Wohnungsunternehmens, des Prüfverbandes oder der staatlichen Aufsichtsbehörden auch außerordentliche Prüfungen durchgeführt werden. Durch diese regelmäßige, öffentliche und mehrstufige Kontrolle der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft werden eine sachgerechte Verwendung der in der Gemeinnützigkeit gebundenen öffentlichen Mittel und ein hoher Grad an Transparenz sichergestellt. Insbesondere die Mietermitbestimmung ist ein wichtiges Element der Neuen Wohnungsgemeinnützigkeit. gg) Trägerschaft: Vor allem öffentliche und genossenschaftliche Wohnungsunternehmen, die bereits heute in unterschiedlicher Ausprägung im Sinne der Gemeinnützigkeit agieren, sind potentielle Träger einer gemeinnützigen Wohnungswirtschaft. Sie sollen ihre Bestände entweder ganzheitlich in die Gemeinnützigkeit überführen oder Tochterunternehmen ausgliedern und diese in getrennter Buchführung verwalten und dem Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz unterstellen. Besonders für Unternehmensneugründungen kann die Wohnungsgemeinnützigkeit ein sinnvolles Unternehmensmodell darstellen - abhängig vom Interesse der Investoren. Angesichts der aktuellen Zinskonditionen und Solidität anderer vermeintlich sicherer Anlageoptionen wie Staatsanleihen kann die Wohnungsgemeinnützigkeit durch eine umfängliche staatliche Privilegierung bei gleichzeitig verhältnismäßig sicherer Rendite, entsprechend der Regeln zur Abführung einer angemessenen Eigenkapitalverzinsung, eine alternative Anlageoption darstellen. Insbesondere sogenanntes „ethisches Kapital“ verantwortungsbewusster Anleger, Kirchen, Stiftungen und nicht zuletzt öffentliche Investoren können als Träger einer Neuen Wohnungsgemeinnützigkeit in Betracht gezogen werde. Genossenschaften und Kommunen sollen per Beschluss die Überführung ihrer Bestände in die Gemeinnützigkeit herbeiführen. Auf diesem Wege sollen sukzessiv Wohnungsbestände gemeinnützig gebunden und ein stiller Umbau der Eigentümerstrukturen eingeleitet werden. Lediglich die Höhe und konkrete Ausgestaltung der individuellen Gemeinnützigkeitsförderung wird über die Bereitschaft zur Umwandlung in den gemeinnützigen Unternehmensstatus entscheiden. Mit der Wohnraumförderung, die bereits heute in vielen Bundesländern zweckfremd ausgegeben wird, steht der Landeswohnungspolitik ein kapitalstarkes und wirkungsvolles Instrumente zur Installation und Förderung eines gemeinnützigen Wirtschaftssektors zur Verfügung. Angesichts stets auslaufender Bindungen der bestehenden sozialen
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Wohnraumförderung sollte den Ländern und Kommunen eine alternative und nachhaltige Form der Wohnraumförderung Wert sein. Berlin, den 28. Januar 2016 Dr. Sahra Wagenknecht, Dr. Dietmar Bartsch und Fraktion Begründung Die Schaffung eines ausreichenden Angebots an bedarfsgerechten Wohnungen für die Bedarfsgruppen mit unterdurchschnittlichen oder unsicheren Einkommen oder besonderen Zugangsschwierigkeiten zum Wohnungsmarkt widerspricht den Renditeinteressen kommerzieller Wohnungsanbieter. Diese investieren in sozialen und ökologischen Wohnungsbau nur, wenn sie aufgrund der Marktbedingungen und öffentlicher Vergünstigungen eine im Vergleich zu frei finanzierten Investitionen konkurrenzfähige Rendite ohne dauerhafte Beschränkungen erzielen können. Dauerhafte Sozialbindungen können deshalb nicht allein durch befristete Kreditbindungen erreicht werden. Sie machen eine soziale, öffentliche Bindung des Grundeigentums selbst erforderlich. Ohne gemeinnützige Träger fließen öffentliche Subventionen und öffentliche Zuschüsse für die Wohnraumversorgung, sowohl als Objekt- als auch als Subjektförderung, ausschließlich in private Vermögen. Dieses Kapital ist damit für die öffentliche Hand auf Dauer verloren. Eine Neue Wohnungsgemeinnützigkeit dagegen schafft die Voraussetzungen dafür, dass öffentliche Mittel das öffentliche und soziale Vermögen der Gesellschaft dauerhaft mehren und erhalten. Im Rahmen der Neuen Wohnungsgemeinnützigkeit können verbindliche Regeln für eine transparente demokratische Verwaltung des Wohnungsvermögens geschaffen werden, die bei bisherigen privaten oder öffentlich verbundenen Wohnungsunternehmen in der Regel nicht existieren. In deutlicher Abgrenzung zur alten Wohnungsgemeinnützigkeit (klar begrenzter Berechtigtenkreis, klar begrenzte Wohnungsgrößen, eingeschränktes Geschäftsfeld, lokale Begrenzung, Verbot von Bauträgergeschäften für nicht Gemeinnützige, Verbot von Eigentumswohnungsbau, vierstufige Kontrolle, verpflichtende Mietermitbestimmung und Mietervetorecht bei Verkauf etc.) und in Anlehnung an die EUrechtlichen Rahmenbedingungen stellt das Konzept einer Neuen Wohnungsgemeinnützigkeit eine sinnvolle, technisch umsetzbare und politisch äußerst gebotene Option zur Reform der staatlichen Wohnungspolitik dar. Die gegenwärtigen Akteure der Wohnungswirtschaft sind entweder nicht Willens oder aber nicht in der Lage, die sozialen Verwerfungen auf dem deutschen Wohnungsmarkt zu beheben. Der Verzicht auf die Einführung einer Neuen Wohnungsgemeinnützigkeit, die als Erfolgsmodell in vielen europäischen Nachbarländern, bspw. den Niederlanden, Frankreich, Dänemark, Großbritannien und vor allem Österreich, als Instrument der
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sozialen Wohnungspolitik zur Anwendung kommt, bedeutete eine vergebene Chance zur Lösung der Krise des deutschen Wohnungsmarktes und damit die Unterlassung einer sozial verantwortlichen Politik. Angesichts der gegenwärtigen wohnungspolitischen Probleme, die eine Konsequenz aus der Abschaffung der Wohnungsgemeinnützigkeit darstellen, ist die Zeit gekommen, den größten wohnungspolitischen Fehler der Vergangenheit zu korrigieren und dem Urteil vieler Experten jener Zeit zu folgen, die statt der Abschaffung eine Reform der Wohnungsgemeinnützigkeit zum Ziel hatten. Nach 25 Jahren der wohnungspolitischen Konzept- und Hilflosigkeit gilt es, die Wohnungsgemeinnützigkeit wiederzubeleben und der Beschlussempfehlung des Untersuchungsausschusses „Neue Heimat“ vom 7. Januar 1987 zu folgen: „Dabei hat sich die Wohnungsgemeinnützigkeit als bewährtes und schützenswertes Prinzip erwiesen, das auch in Zukunft im Interesse der Wohnungssuchenden und der Wohnungspolitik insbesondere in den Bedarfsschwerpunkten unverzichtbar ist. Die Idee der Gemeinnützigkeit im Wohnungswesen muß gestärkt werden; die Mißstände bei der NH dürfen nicht Vorwand sein für die Diskreditierung der NH im allgemeinen und der zahlreichen gemeinnützigen Wohnungsunternehmen, die korrekt gearbeitet haben. Alle Überlegungen und konkreten Empfehlungen des UA NH zu Änderungen des WGG verstehen sich vor dem Hintergrund dieser grundsätzlichen Aussage des UA: Die Wohnungsgemeinnützigkeit muß erhalten bleiben, sie muß gestärkt werden.“ (Bundestagsdrucksache 10/6779 S. 284)
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NEUE GEMEINNÜTZIGKEIT - Gemeinwohlorientierung in der Wohnungsversorgung - KURZFASSUNG einer Studie von Andrej Holm Projektleiter: Dr. Andrej Holm Wissenschaftliche Mitarbeiterin: Sabine Horlitz Studentische Mitarbeiterin: Inga Jensen Oktober 2015 Die Studie „Neue Gemeinnützigkeit. Gemeinwohlorientierung in der Wohnungsversorgung“ gibt einen systematisierenden Überblick zur Debatte um die erneute Einführung eines gemeinwohlorientierten Sektors in der Wohnungswirtschaft und soll als Arbeitsmaterial für parlamentarische sowie außerparlamentarische Initiativen das Ziel der Implementierung einer Neuen Gemeinnützigkeit im Bereich der Wohnungsversorgung unterstützen. Die Studie gibt Anregungen für eine fachlich vertiefende Auseinandersetzung mit möglichen Konzepten einer Neuen Gemeinnützigkeit und versteht sich als Beitrag zu einer breiten gesellschaftlichen Diskussion zur Einführung einer neuen gemeinwohlorientierten Wohnungspolitik. Anlass und Ziel der Studie Steigende Mieten in vielen Großstädten, überforderte Wohnungsunternehmen in schrumpfenden Regionen und neue gesellschaftliche Anforderungen an die Wohnungsversorgung haben in den letzten Jahren die Wohnungsfrage erneut entfacht. Proteste von Mieterinitiativen, wohnungspolitische Forderungen von Parteien und Verbänden sowie wissenschaftliche Studien zeigen, dass eine markt- und profitorientierte Wohnungsbewirtschaftung immer häufiger mit den gemeinwohlorientierten Ansprüchen an die Wohnungsversorgung in Konflikt gerät. Angesichts der sozialen, stadtentwicklungspolitischen und ökologischen Herausforderungen an das Wohnen im 21. Jahrhundert werden derzeit zahlreiche wohnungspolitische Instrumente diskutiert. Die meisten der heute praktizierten Förderprogramme, Wohngeldregelungen, mietrechtlichen Rahmensetzungen (wie die Mietpreisbremse) und Neubaubündnisse versuchen jedoch, die gesamtgesellschaftlichen Ziele innerhalb eines überwiegend privatwirtschaftlich organisierten und profitorientierten Wohnungsmarktes durchzusetzen. Mietenprotestbewegungen hingegen fordern nachhaltige Veränderungen und setzen auf den Ausbau und die Stärkung von nichtprofitorientierten Modellen der Wohnungsversorgung. Im Kontext der wohnungspolitischen Suchbewegungen ist neben den Ideen einer grundsätzlichen Neuordnung des Bodenrechts und Vorschlägen zur Stärkung des genossenschaftlichen, kollektiven und kommunalen Wohnungsbaus auch das Schlagwort einer Neuen Gemeinnützigkeit im Wohnbereich vermehrt zu vernehmen. Die Studie „Neue Gemeinnützigkeit. Gemeinwohlorientierung in der Wohnungsversorgung“ bietet einen umfassenden Überblick der bisherigen Debatten zum Thema,
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verweist auf künftigen Forschungs- und Diskussionsbedarf und skizziert die notwendigen Arbeitsschritte auf dem Weg zur Einführung einer Neuen Gemeinnützigkeit. Methoden und Vorgehensweisen Die Studie „Neue Gemeinnützigkeit. Gemeinwohlorientierung in der Wohnungsversorgung“ basiert auf einer umfassenden Recherche und Auswertung wissenschaftlicher, fachpolitischer und parlamentarischer Beiträge der wohnungspolitischen Debatte zur Gemeinnützigkeit der letzten 30 Jahre. Eine umfangeiche Literaturliste und die im Anhang der Studie bereitgestellten Dokumente können für eine vertiefende Auseinandersetzung mit dem Thema als Ausgangspunkt und Materialsammlung genutzt werden. Aufbau und der Struktur der Studie Im ersten Kapitel der Arbeitsstudie wird die historische Entwicklung der Gemeinnützigen Wohnungswirtschaft in Deutschland skizziert. Schwerpunkte sind dabei die Debatten und politischen Auseinandersetzungen um eine Neuordnung und die spätere Abschaffung der Gemeinnützigkeit im Wohnungssektor in den 1980er und 1990er Jahren. Dieser historische Überblick analysiert die grundsätzliche Funktionsweise der Wohnungsgemeinnützigkeit und die politischen Positionen bzw. Kritikpunkte, mit denen sich Initiativen zur Einführung einer Neuen Gemeinnützigkeit auseinandersetzen müssen. Das zweite Kapitel thematisiert die aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen an die Wohnungsversorgung. Die herausgearbeiteten wohnungs- und stadtpolitischen, sozialen, demografischen und ökologischen Anforderungen beschreiben dabei den Zielkorridor für die zu erarbeitenden Konzepte einer Neuen Wohnungsgemeinnützigkeit. Im dritten Kapitel wird zunächst die weitgehende Unvereinbarkeit der profitorientierten Bewirtschaftungsstrategien im Wohnungssektor mit den gesellschaftlichen und sozialen Anforderungen an das Wohnen analysiert. Darauf aufbauend wird die Notwendigkeit einer Neuen Gemeinnützigkeit mit dem systematischen Marktversagen und der sozialen Blindheit einer privatwirtschaftlich organisierten Wohnungsversorgung begründet. Das vierte Kapitel setzt sich mit den rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen für die Wiedereinführung einer Neuen Wohngemeinnützigkeit auseinander. Neben einer kurzen Darstellung der allgemeinen Rechtsgrundlagen der Gemeinnützigkeit in der Bundesrepublik und einer vertiefenden Auseinandersetzung um die Vereinbarkeit einer Wohngemeinnützigkeit mit dem Europäischen Wettbewerbsrecht werden in diesem Kapitel auch die aktuell diskutierten Positionen von Parteien und Verbänden zur Neuen Gemeinnützigkeit vorgestellt.
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Geschichte der Gemeinnützigen Wohnungswirtschaft: Blick zurück nach vorn Die Entstehung der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft reicht in Deutschland bis in das 19. Jahrhundert zurück. Das erste gemeinnützige Wohnungsunternehmen wurde 1847 in Berlin mit dem Ziel gegründet, die Versorgung mit „gesunde(n) und geräumige(n) Wohnungen für sogenannte kleine Leute“ zu gewährleisten. Die damals entwickelten Grundsätze der Wohnungsgemeinnützigkeit sind bis heute tragfähige Prinzipien einer sozialen Wohnungsbewirtschaftung. 



 







Kostendeckung statt Gewinnorientierung: Die Ökonomie der Gemeinnützigkeit war durch eine strikte Orientierung am Kostenmietprinzip gekennzeichnet und sollte die profitförmige Verwertung von Wohnungsbeständen verhindern. Gewinnbeschränkung: Für die gemeinnützigen Wohnungsunternehmen galten strikte Begrenzungen der auszuschüttenden Dividende. Zweckbindung der Einnahmen: Mit dem Status der Gemeinnützigkeit galt für Unternehmen eine zweckgebundene Vermögensbindung, die eine kontinuierliche Weiterentwicklung und den Ausbau der gemeinnützigen Wohnungsbestände sichern sollte. Sozialer Versorgungsauftrag: Mit einem expliziten Versorgungsauftrag für sozial benachteiligte Haushalte wurde zudem eine klare Zielgruppe definiert. Die in Folge auch staatlich geförderte und seit 1930 gesetzlich geregelte gemeinnützige Wohnungswirtschaft war zudem durch eine Vielzahl von möglichen Unternehmensformen und -strukturen gekennzeichnet. Neben öffentlichen Wohnungsunternehmen und Genossenschaften zählten auch Stiftungen, Körperschaften öffentlichen Rechts und Vereine zum Sektor der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft.



Anders als in der DDR wurde in der alten Bundesrepublik eine grundsätzlich marktwirtschaftliche Organisation der Wohnungsversorgung nicht in Frage gestellt. Neben dem Mietrecht, städtebaulichen Auflagen und Förderprogrammen entwickelte sich die Wohnungsgemeinnützigkeit in der alten BRD bis zu ihrer Abschaffung im Zuge der Steuerreform 1990 zu einem zentralen Instrument einer wohlfahrtsstaatlich orientierten Wohnungspolitik. Mit den gesellschaftlichen Umbrüchen in den 1980er Jahren und einem schrittweisen Ausstieg aus der Sozialstaatlichkeit geriet jedoch auch das Prinzip der Gemeinnützigkeit unter Druck und es begannen sich politische Mehrheiten für die Abschaffung der Gemeinnützigkeit im Wohnsektor zu formieren. Die damals aufgeführten Argumente wie a) der angeblich ungerechtfertigte Eingriff in den eigentlich funktionierenden Markt, b) die behauptete Innovationsblockade durch bürokratische Strukturen und fehlende Anreize, c) die sogenannte Wettbewerbsverzerrung durch die verdeckten Subventionen des „Steuerprivilegs“ sowie d) der Verweis auf die hohen Kosten durch die steuerliche Entlastung der gemeinnützigen Wohnungsunternehmen stellten einen Vorgriff auf den später forcierten neoliberalen Umbau der Sozial- und Wohnungspolitik dar. Das Scheitern der marktgetragenen Wohnungswirtschaft bei der Versorgung von sozial Benachteiligten, das Versagen von Marktanreizen bei der Umsetzung notwendiger Neubaubedarfe, die offenen und verdeckten Subventionen für privatwirtschaftliche Wohnungsunternehmen sowie die gestiegenen Sozialausgaben für die
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Wohnungsversorgung widerlegen die damaligen Argumente und offenbaren den ideologischen Charakter der Debatten um die Abschaffung der Wohnungsgemeinnützigkeit. Die Gemeinnützigkeit entwickelte sich in der alten Bundesrepublik zu einem zentralen Instrument einer wohlfahrtstaatlich ausgerichteten Wohnungspolitik. Die Abschaffung der Wohnungsgemeinnützigkeit im Zuge der Steuerreform 1990 hat die Spielräume der sozialen Wohnungsversorgung verringert und war Teil des neoliberalen Umbaus der Sozial und Wohnungsrepublik. Aktuelle wohnungspolitische Herausforderungen: Mehr als eine Dach über dem Kopf Die Aufgaben der Wohnungsversorgung beschränken sich aufgrund ihrer zentralen Stellung in der Stadt- und Siedlungsentwicklung und ihrer Rolle in der sozialen Grundversorgung der Bevölkerung, nicht auf die Bereitstellung bloßer Behausungen, sondern beinhalten eine Reihe an weitergehenden gesellschaftspolitischen Aufgaben. Die aktuellen Herausforderungen an die Wohnungsversorgung umfassen dabei ein weites Spektrum:  



 



Die veränderten sozialen und demographischen Anforderungen sollen mit ausreichenden, bedarfsgerechten, zeitgemäßen und bezahlbaren Wohnungsangeboten gedeckt werden, die stadtentwicklungspolitischen Aufgaben bei der Sicherstellung der Wohnungsversorgung insbesondere für Haushalte mit geringem Einkommen erfüllen bei gleichzeitiger Vermeidung von Segregation und der Stärkung des sozialen Zusammenhalts, die Wohnungsversorgung soll einen nachhaltigen Beitrag für eine ressourcenschonende und energieeffiziente Stadtentwicklung leisten und die Wohnungsunternehmen sollen einen Beitrag für die Sicherstellung und Innovation einer zunehmend dezentralen Bereitstellung von netzgebundenen und sozialen Infrastrukturen übernehmen.



Eine Priorisierung der verschiedenen Anforderungen an die Wohnungsversorgung wird von den jeweils lokalen Voraussetzungen bestimmt und setzt eine gesellschaftliche Diskussion in den jeweiligen Kontexten voraus. Gemeinsam ist den Herausforderungen der Wohnungsversorgung jedoch, dass Funktionen der sozialen Grundversorgung mit gesellschaftlichen und damit von der Allgemeinheit verfolgten Zielen verknüpft werden, deren Realisierung sich nur schwerlich mit den Renditeerwartungen privater Wohnungsunternehmen in Einklang bringen lässt. Die meisten aktuellen wohnungspolitischen Instrumente affirmieren die Marktlogiken (z.B. Förderprogramme und Wohngeld), stimulieren immobilienwirtschaftliche Investitionen (z.B. steuerliche Anreize) oder müssen gegen private Verwertungsinteressen durchgesetzt werden (z.B. Erhaltungssatzungen und Mietrecht). Weil diese Formen der Durchsetzung gesellschaftlicher Anforderungen gegen den Markt meist temporär und sachlich beschränkt bleibt, und keinen Einfluss auf die grundsätzliche Problematik nehmen können, erhalten Strategien, die auf einen gemeinnützigen Sektor der Wohnungsversorgung setzen, wieder eine verstärkte Bedeutung. Statt
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mit teuren Förderprogrammen in immer neuen Feldern der Stadtentwicklung privaten Unternehmen die gewünschten Wirkungen abzukaufen oder mit einer rechtlichen Verregelung kleine Zugeständnisse an die Ertragserwartung juristisch abzutrotzen, erscheint eine partnerschaftliche Kooperation mit Wohnungsbauträgern, die per Satzung und Struktur dem Gemeinnutz verpflichtet sind, als sinnvolle und zeitgemäße Alternative. Die Diskussion um eine Neue Gemeinnützigkeit erhält angesichts einer Zunahme von gesellschaftlichen Anforderungen an die Wohnungsversorgung und der eingeschränkten Wirksamkeit anderer wohnungspolitischer Instrumente Notwendigkeit und Aktualität. Soziale Blindheit und Marktversagen: Die Notwendigkeit für einen “stillen Umbau“ der Wohnungsversorgung Angesichts der vielfältigen Anforderungen an die Wohnungsversorgung stellt sich die Frage, ob die sozialen und gesellschaftspolitischen Zielsetzungen von privatwirtschaftlich und konkurrenzorientiert agierenden Wohnungsunternehmen und trägern erfüllt werden können. In öffentlichen Debatten wird immer wieder auf den Doppelcharakter des Wohnens als Sozial- und Wirtschaftsgut Bezug genommen. Um zu klären, ob und unter welchen Umständen Marktakteure nicht nur einen privaten, sondern auch einen gesellschaftlichen Mehrwert hervorbringen, müssen demnach die ökonomischen Besonderheiten analysiert werden. Insbesondere die kritische Wohnungsforschung geht davon aus, dass der spezifische Warencharakter der Wohnungsversorgung mit einem systemischen Marktversagen und einer sozialen Blindheit einhergeht. Das Programm einer sozial orientierten Organisation der Wohnungsversorgung lässt sich grundsätzlich als Dekommodifizierung und Vergesellschaftung beschreiben. Das Herauslösen der Wohnungsversorgung aus den Marktlogiken kann dabei als Ziel und Maßstab für die Bewertung von wohnungspolitischen Programmen und Regelungen verstanden werden. Ein „stiller Umbau“ der Eigentümerstruktur zur Ausweitung eines gemeinnützigen und nicht-profit-orientierten Sektors in der Wohnungsversorgung erscheint angesichts der offensichtlichen Unvereinbarkeit von gesellschaftlichen Anforderungen und markförmigen Wirtschaftsprinzipien als eine Notwendigkeit. Die Konflikte um die Wohnungsversorgung wirken jedoch nicht einfach aus ihrer ökonomischen Logik heraus, sondern sind politisch administrativ eingebettet. Jede wohnungspolitische Reform steht daher auch vor der Aufgabe, die bestehenden Rahmenbedingungen des politisch-administrativen Systems zu verändern und die Interessensblöcke des aktuellen Verwertungsregimes aufzubrechen. Das von der Immobilienbranche, der Bauwirtschaft, den Banken und vielen Stadtregierungen geteilte Interesse an der Bodenverwertung hat zur Herausbildung von politisch und medial wirkmächtigen Immobilien-Verwertungs-Koalitionen geführt. Eine Durchsetzung neuer Formen der Organisation des Wohnens wird daher in hohem Maße von einer Neukonstitution stadtpolitischer Interessenskoalitionen abhängen. Letztendlich wird jede Form einer anderen Wohnungspolitik nur gelingen, wenn bestehende Interessensblöcke aufgespalten und neue stadtpolitische Koalitionen gebildet werden können.
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Der gesellschaftliche Mehrwert der Wohnungsversorgung ist unter den Bedingungen einer kapitalistischen Urbanisierung von privaten und unternehmerischen Marktakteuren stark eingeschränkt und diesen grundsätzlich untergeordnet. Das systemische Marktversagen bei der Bereitstellung preiswerter Wohnungen kann nur durch eine weitgehende Dekommodifizierung der Wohnungsversorgung aufgehoben werden. Ein „stiller Umbau“ der Eigentümerstrukturen zugunsten nicht profitorientierter und gemeinnütziger Wohnbauträger muss dabei gegen einen hegemonialen Interessenblock der Immobilienverwertung durchgesetzt werden. Aufgaben und Strukturen einer Neuen Wohnungsgemeinnützigkeit Die Entwicklung von Konzepten einer Neuen Gemeinnützigkeit ist mit hohen Erwartungen verknüpft. Die Neue Gemeinnützigkeit im Wohnungssektor soll:      



das systemische Versagen des Wohnungsmarkts bei der Bereitstellung bezahlbaren Wohnraums kompensieren, die bestehenden Diskriminierungen auf dem Wohnungsmarkt (Alleinerziehende, Menschen mit Migrationshintergrund, große Familien etc.) überwinden, den aktuellen Verdrängungsprozessen in vielen innenstadtnahen Gebieten der Großstädte entgegenwirken, die Anforderungen an eine ökologische Modernisierung der Bestände zu sozial verträglichen Konditionen erfüllen, die wachsenden Erwartungen von Mieter*innen an eine Mitbestimmung über die Entwicklung der Wohnungsbestände erfüllen sowie Infrastrukturen und Versorgungsqualität auch in schrumpfenden Regionen sicherstellen.



Die Entwicklung von Konzepten einer Neuen Gemeinnützigkeit steht vor der Herausforderung, den zu realisierenden gesellschaftlichen Mehrwert detaillierter zu definieren, denn die – auch rechtliche – Legitimität einer Neuen Gemeinnützigkeit setzt die substantielle Erfüllung von Aufgaben im allgemeinen Interesse voraus. Die im Rahmen dieser Studie erfolgte Auseinandersetzung mit den Anforderungen des EURechts hat jedoch gezeigt, dass die Einführung einer Neuen Wohnungsgemeinnützigkeit unter bestimmten Bedingungen mit den Regularien des EU-Rechts durchaus vereinbar ist und hat damit eines der zentralen Gegenargumente entkräftet. Die Initiativen für eine Neue Gemeinnützigkeit werden jedoch nur dann Aussichten auf eine gesellschaftliche Mehrheit haben, wenn mit der Wohnungsgemeinnützigkeit ein größeres oder effektiveres Problemlösungspotential verbunden werden kann, als mit den zur Zeit dominierenden Instrumenten der Wohnungspolitik erreicht wird. Die Neue Gemeinnützigkeit im Wohnungssektor dient der Daseinsvorsorge im Bereich der Wohnraumversorgung sowie einer nachhaltigen Stadt- und Regionalentwicklung. Sie umfasst alle Aktivitäten der Erstellung, Bewirtschaftung und Erneuerung von Wohnungen zu leistbaren Mieten sowie die Erbringung von wohnungsnahen Dienstleistungen, die durch die Zweckbindung der Einnahmen und eine Gewinnbeschränkung einen gesellschaftlichen Mehrwert erfüllen und insbesondere einen nachhaltigen Beitrag zur Lösung von sozialen, räumlichen und ökologischen
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Herausforderungen leisten. Die Gemeinnützigkeit im Wohnungssektor ist durch eine strikte non-profit-Orientierung in der Bewirtschaftung, eine klar definierte Zweckbindung der unternehmerischen Ziele sowie durch eine effektive gesellschaftliche Kontrolle gekennzeichnet. Fazit: Die Neue Gemeinnützigkeit im Wohnungsbereich ist machbar, sinnvoll und notwendig In der vorliegenden Arbeitsstudie werden die historischen und aktuellen Diskussionen zur einer möglichen Neuen Gemeinnützigkeit im Bereich der Wohnungsversorgung dargestellt und zusammengefasst. Insbesondere im Kontext der wachsenden gesellschaftlichen Anforderungen an das Wohnen und des systemischen Versagens einer marktförmig organisierten Wohnungswirtschaft wird die Notwendigkeit für die Entwicklung eines nicht-profitoriorientierten Sektors der Wohnungsversorgung herausgearbeitet. Die Neue Gemeinnützigkeit wird in der Studie als mögliches Instrument skizziert, die Wohnungsversorgung aus der kapitalistischen Investitionslogik herauszulösen und vorrangig an den gesellschaftlich definierten Anforderungen auszurichten. Insbesondere angesichts einer erstarkenden Tendenz der Finanzialisierung der Wohnungswirtschaft werden Wohnungen mehr und mehr gebaut und erworben, um Geld profitabel anzulegen, und nicht, um menschliche und gesellschaftliche Grundbedürfnisse zu erfüllen. Diese radikalisierte Dominanz des Tauschwerts über den Gebrauchswert gilt es umzukehren. Das transformatorische Potential einer Neuen Gemeinnützigkeit besteht in der Möglichkeit einer eindeutigen Priorisierung gesellschaftlicher Zwecke des Wohnens und dem Prinzip der strikten Begrenzung möglicher Profite. Initiativen für die Einführung einer Neuen Gemeinnützigkeit stehen vor einer Reihe fachlicher und politischer Herausforderungen. Eine Strategie für eine stärker am Allgemeinwohl orientierte Wohnungsversorgung muss neben konzeptionellen Gedanken, vor allem Perspektiven für neue Bündnisse entwickeln und bedarf einer breiten parlamentarischen und außerparlamentarischen Koalitionsbildung. Die Neue Gemeinnützigkeit im Wohnungsbereich ist machbar, sinnvoll und notwendig. Der in Aussicht stehende Bruch mit der Profitlogik im Bereich der Wohnungsversorgung, weist über eine schlichte Reformperspektive hinaus. Kontakt: Dr. Andrej Holm Humboldt-Universität zu Berlin / Institut für Sozialwissenschaften, Stadt- und Regionalsoziologie Unter den Linden 6 / 10099 Berlin Email: [email protected]
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Gemeinwohlorientierung in der Wohnungsversorgung – Andrej Holm
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Zur Präsentation von Jan Laurier, Vorsitzender der „Dutch Union of Tenants“/„Nederlandse Woonbond“, Amsterdam Der „Nederlandse Woonbond“ entspricht dem Deutschen Mieterbund und ist die wichtigste Interessenvertretung der Mieterinnen und Mieter in den Niederlanden. Jan Laurier gibt in seiner Präsentation eine Übersicht über den Wohnungsmarkt in den Niederlanden und die konkrete Ausgestaltung der sozialen Wohnraumförderung dort. Der niederländische Mietwohnungsmarkt ist durch ein hohes Maß an rechtlicher Regelung und Mieterschutz gekennzeichnet. Die 375 niederländischen gemeinnützigen Wohnungsunternehmen („woningcorporaties“ oder „WoKos“) nehmen innerhalb des Wohnungsmarktes eine herausragende Stellung ein. Mit einem Volumen von insgesamt mehr als 2,4 Millionen Wohneinheiten und einem Anteil von drei Vierteln aller Mietwohnungen dominieren sie den dortigen Mietwohnungsmarkt und stellen 30% des gesamten niederländischen Wohnungsbestands. Die Wohnbauförderung beträgt in den Niederlanden ca. 1,8% des BIP. Momentan ist der Rechtsstreit um den niederländischen gemeinnützigen Wohnungsbestand vor allem als sogenannter „Dutch Case“ europaweit in der wohnungspolitischen Diskussion. Dabei geht es insbesondere um die Frage der Vereinbarkeit mit den Regelungen des Europäischen Wettbewerbsrechts. Jan Laurier stellt fest, dass der Druck auf die Miethöhen in den Niederlanden und die gemeinnützigen Wohnungsunternehmen insgesamt zunimmt. Die EU-Kommission hat im Fall der niederländischen „WoKos“ die Einführung einer Einkommensgrenze für „sozial schwache oder benachteiligte“ Personen akzeptiert, die 43% der Bevölkerung umfasst. Also einen Anteil von geförderten Sozialwohnungen, bzw. durch Wohngeld unterstütze Mieterinnen und Mieter, von dem Deutschland weit entfernt ist. Die EU-Kommission verfügte allerdings im Fall der Niederlande, dass gewerbliche Tätigkeiten von staatlichen Beihilfen auszuschließen seien und verpflichtete die WoKos zu getrennter Buchhaltung für staatlich geförderte bzw. staatlich nicht geförderte Tätigkeiten. Bis 2016 müssen sich die WoKos entscheiden, ob sie die getrennte Buchhaltung implementieren oder die nicht geförderten Bestände in privatwirtschaftliche Tochterfirmen ausgliedern. Mehr zum “Nederlandse Woonbond” finden Sie hier: https://www.woonbond.nl/
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Einleitung zur Präsentation von Mag. Eva Bauer, wohnwirtschaftliche Referentin im Österreichischen Verband gemeinnütziger Bauvereinigungen, Wien Eva Bauer repräsentiert den „Österreichischen Verband gemeinnütziger Bauvereinigungen“ mit Hauptsitz in Wien und stellt anhand ihrer Präsentation das österreichische Modell des sozialen Wohnungsbaus in seiner aktuellen Beschaffenheit dar. Eingerahmt wird ihr Vortrag von einem kurzen geschichtlichen Abriss und einer Auseinandersetzung mit den Anforderungen des EU-Rechts insbesondere dem EUBeihilferecht. Die Wohnbauförderung in Österreich blickt auf eine lange Tradition zurück, sie existiert bereits seit 1908. Im Zusammenwirken von Wohnbauförderung und der Wohnungsgemeinnützigkeit, die als einander ergänzende und sich wechselseitig unterstützende Systeme zu verstehen sind, liegt eine der zentralen Besonderheiten des österreichischen Systems. Seit 1945 existiert die Dachorganisation „Österreichischer Verband gemeinnütziger Bauvereinigungen“ (gbv-Verband), dem im Jahr 2015 191 Mitglieder angehören, davon 99 Genossenschaften und 92 Kapitalgesellschaften. Der Gesamtbestand des Verbandes beläuft sich auf rund 882.000 Wohneinheiten, was etwa 20 Prozent aller Hauptwohnsitze in Österreich entspricht. Etwa jeder fünfte Bewohner Österreichs lebt demnach in einer von Gemeinnützigen errichteten und/oder verwalteten Wohnung. Das war nicht immer so - die starke Präsenz der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft verdankt sie den hohen Aktivitäten am Neubausektor in den letzten Jahrzehnten. Im § 1 des österreichischen Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetztes wird bereits eine genaue Definition der gemeinnützigen Bauvereinigungen vorgenommen, die wesentliche Merkmale enthalten: „Bauvereinigungen, die auf Grund dieses Bundesgesetzes als gemeinnützig anerkannt wurden, haben ihre Tätigkeit unmittelbar auf die Erfüllung dem Gemeinwohl dienender Aufgaben des Wohnungs- und Siedlungswesens zu richten, ihr Vermögen der Erfüllung solcher Aufgaben zu widmen und ihren Geschäftsbetrieb regelmäßig prüfen und überwachen zu lassen.“ Damit sind die leitenden Prinzipien der gemeinnütziger Bauvereinigungen benannt: Gemeinwohlzweck, die Beschränkung des Tätigkeitsbereiches, die Gewinnausschüttungsbeschränkung und das Kostendeckungsprinzip sowie die obligatorische Aufsicht und Kontrolle. Bei den gemeinnützigen Bauvereinigungen handelt es sich um die Einbindung privater Wirtschaftstätigkeit zur Erfüllung der Aufgaben der öffentlichen Daseinsvorsorge. Sie sind also ungeachtet dieser Gemeinwohl-Orientierung Teil der Privatwirtschaft, allerdings unter Beachtung der oben genannten Voraussetzungen und Selbstbeschränkungen. Nähere Informationen zum „Österreichischer Verband gemeinnütziger Bauvereinigungen“ (gbv-Verband) finden Sie hier: http://www.gbv.at/
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Zur Präsentation von Sven Bergenstråhle, Vorsitzender der “International Union of Tenants“ (IUT) Die “International Union of Tenants (IUT) ist eine NGO, gegründet 1926 in Zürich, die sich weltweit für Mieterinteressen und den Schutz der Mieter einsetzt. Der Hauptsitz die IUT befindet sich in Stockholm (Schweden) und verfügt über regionale Zweigstellen bei der EU in Brüssel sowie für Mittel- und Osteuropa in Ljubljana (Slowenien). Die IUT umfasst zurzeit 64 nationale und regionale Mitgliedsverbände in 53 Ländern über alle Kontinente der Erde verteilt. Der IUT bringt in einer Selbstbeschreibung seine Grundsätze auf den Punkt: „Der IUT hält das Recht auf Wohnen für ein grundsätzliches Recht jeder Gesellschaft. Wohnprobleme müssen daher örtlich, auf Länderebene und international angegangen werden. Gesundes Wohnen zu erschwinglichen Mieten dient auch dem Frieden und der Sicherheit und stellt eine der grundsätzlichen Säulen einer stabilen Gesellschaft dar. Soziale Ausgrenzung ist die Folge von Obdachlosigkeit und mangelnden Wohnmöglichkeiten.“ Sven Bergenstråhle gibt in seinem Vortrag eine vergleichende Übersicht der Wohnungsmärkte innerhalb der EU und befasst sich im Besonderen mit dem Zustand der Wohnungsmärkte in Dänemark und Schweden, sowohl was die Vorteile als auch deren Defizite betrifft. Viele benachteiligte gesellschaftliche Gruppen sind auf einen Zugang zu bezahlbarem Wohnraum jenseits des Marktes angewiesen. Bergenstrahle führt aus, dass soziale Wohnraumförderung, Sicherheit und Schutz der Mieterinnen und Mieter durch einen starken und verbindlichen Rechtsrahmen daher essenziell für ein soziales Europa sind. Barbara Steenbergen, Leiterin des IUT Verbindungsbüro zur EU in Brüssel kritisiert das EU-Wettbewerbsrecht im Hinblick auf den sozialen Wohnungsbau: "Die EUWettbewerbsrecht wird von interessierten gewinnorientierte Parteien instrumentalisiert, um die Investitionen in die soziale Mietsektor behindern. Dadurch wird eine künstliche Wohnungsnot geschaffen, was zu höheren Preisen im privaten Wohnungsbau führt. Es ist notwendig, dass die EU-Kommission Investitionen in den sozialen Wohnungsbau unterstützt und nicht gefährdet. Restriktive Definitionen zur Verringerung des Zugangs zu Sozialwohnungen nur für die ärmsten Haushalte sollten überprüft werden. Besserer Zugang zu bezahlbaren Wohnraum für breite Schichten der Bevölkerung und eine soziale Mischung in unserer Nachbarschaft ist der beste Weg, eine inklusive Gesellschaft zu erreichen, und das ist es, was wir in einem sozialeren Europa wollen." Mehr zur “International Union of Tenants“ (IUT)” finden Sie hier: http://www.iut.nu/members/germany.htm#InternationaleMieterallianz
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PROGRAMM der Konferenz Begrüßung Heidrun Bluhm, MdB, bau- und wohnungspolitische Sprecherin der Fraktion DIE LINKE. im Bundestag



Grußwort Dr. Dietmar Bartsch, stellv. Fraktionsvorsitzender der Fraktion DIE LINKE



Studie Neue Gemeinnützigkeit – Gemeinwohlorientierung in der Wohnungsversorgung, Vorstellung einer Studie im Auftrag der Fraktion DIE LINKE im Bundestag Dr. Andrej Holm, Humboldt-Universität Berlin



Statement Gemeinnützigkeit in der Wohnungswirtschaft aus Sicht des Deutschen Mieterbundes Lukas Siebenkotten, Bundesdirektor des Deutschen Mieterbundes



Fragen/Diskussion mit dem Forum Mittagspause/Imbiss Modelle der Gemeinnützigkeit – Europäischer Vergleich Mag. Eva Bauer, wohnwirtschaftliche Referentin im Österreichischen Verband gemeinnütziger Bauvereinigungen, Wien; Sven Bergenstråhle, Vorsitzender der “International Union of Tenants“ (IUT) Jan Laurier, Vorsitzender der „Dutch Union of Tenants“/„Nederlandse Woonbond“, Amsterdam



Fragen/Diskussion mit dem Forum Schlusswort/Zusammenfassung Dr. Dagmar Enkelmann, Vorsitzende der Rosa-Luxemburg-Stiftung



Moderation: Katrin Lompscher, Mitglied des Abgeordnetenhauses Berlin; Dr. Joachim Kadler, wiss. Mitarbeiter MdB DIE LINKE. im Bundestag
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